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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §18 Abs1 Z2 idF 1989/660;

Rechtssatz

Aufwendungen für die Privatschule bzw für einen Kindergarten gehören nicht zu den nach § 18 Abs 1 Z 2 EStG 1988 als

Sonderausgaben abzugsfähigen Versicherungsprämien. Sie sind auch nicht einem anderen

Sonderausgabentatbestand zu subsumieren.
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